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Gemeinde Neuenkirchen 
Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen 

 
 

Niederschrift 
ordentliche Sitzung der Gemeindevertretung der Ge-

meinde Neuenkirchen 
 
Sitzungster-
min: Mittwoch, 21.02.2024 
Sitzungsbe-
ginn: 18:30 Uhr 
Sitzungsende: 21:23 Uhr 
Ort, Raum: Speicher Ihlenfeld, Schloßstraße 6, 17039 Neuenkirchen OT 

Ihlenfeld 
 
Anwesend 
 
Vorsitz 
Falk Wiskow  
Max Albrecht anwesend ab 

18:52 Uhr 
Alexander Schmidt  
  
 

Mitglieder 
Peter Hempel-Idziak  
Marian Kruse  
Frank Pertzsch  
Ronny Saß  
Alexander Vogler  
Udo Voigt  
Angelika Teutloff  
  
 

Verwaltung 
Kim Wiedemann  
  
 
 

 
 

Gäste: vier Einwohner, Herr Steinbruch (Heraldiker) 
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Tagesordnung 
 
Öffentlicher Teil 
 
1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 

Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 
  

 

2 Einwohnerfragestunde 
  

 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung 
  

 

4 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 
22.01.2024 
  

 

5 Bekanntmachung der nichtöffentlichen Beschlüsse 
aus der Sitzung vom 22.01.2024 
  

 

6 Bericht des Bürgermeisters 
  

 

7 Anfragen der Gemeindevertreter 
  

 

8 Beschluss zur Aufhebung der Pacht- und 
Pflegevereinbarung vom 07./09.09.2021 sowie 
Abstimmung zum Vertrag zur finanziellen 
Beteiligung von Kommunen an Freiflächenanlagen 
gemäß § 6 (1) Nr. 2 EEG 2023 (Bestandsanlagen) 
  

VO-34-Fi-24-630 

9 Aufwandsentschädigung für die Wahlhelferinnen 
und Wahlhelfer in den Wahlvorständen für die 
Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 
  

VO-34-ZD-24-631 

 
Nichtöffentlicher Teil 
 
10 Information zum Verkauf des alten MTW 

  
 

11 Information zur Anpassung der Hauptsatzung - 
Pauschale für die Beschaffung von Tablets 
  

 

12 Bericht des Bürgermeister / Anfragen der 
Gemeindevertreter 
  

 

 
 
 
Protokoll 
 
Öffentlicher Teil 
 
 

1 Eröffnung der Sitzung, Feststellung der 
Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und der Beschlussfähigkeit 
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Herr Wiskow eröffnet die Sitzung und begrüßt die Gemeindevertreter und Gäste. 
Die Gemeindevertreter wurden ordnungsgemäß zur Gemeindevertretersitzung 
eingeladen. Es sind 9 von 10 Gemeindevertretern anwesend. Somit ist die Be-
schlussfähigkeit gegeben. 
 
 
 

 
 

2 Einwohnerfragestunde  
Ein Einwohner merkt an, dass die Weiden am Teich zu weit beschnitten wurden. 
Herr Voigt erklärt, dass bereits im vergangenen Herbst darüber entschieden wur-
de, die Weiden zu entfernen und Neuanpflanzungen vorzunehmen. Das Entfernen 
der Weiden konnte bisher noch nicht umgesetzt werden, wird aber noch erfolgen. 
Ein weiterer Einwohner bemängelt, dass Einwohner ihre Hunde frei am Anger lau-
fen lassen und oftmals der Hundekot nicht entfernt wird. Sein Wunsch ist es, dass 
mehr Verständnis gezeigt wird und mehr auf das Problem reagiert wird. Herr 
Wiskow informiert, dass in der Vergangenheit schon Rundschreiben zu der Pro-
blematik an die Einwohner der Gemeinde verteilt wurden. Zudem bietet er an, 
dass eine erneute Information über die Netzwerke der Gemeinden erfolgt und 
auch ein wiederholtes Rundschreiben aufgesetzt wird. Frau Teutloff merkt an, 
dass auch das direkte Ansprechen wirksam wäre. 
Des Weiteren fragt der Bürger an, ob es neben den Bebauungsplänen auch Be-
pflanzungspläne gibt. Er hat den Eindruck, dass Bäume willkürlich gepflanzt und 
gefällt werden. Auf seinem eigenen Grundstück fällt kein Licht mehr hin. Herr 
Wiskow erläutert, dass Ersatzpflanzungen in den meisten Fällen vorab in der Ge-
meindevertretersitzung oder in den Bauausschusssitzungen besprochen werden. 
Herr Voigt ergänzt, dass es zu diesem Thema immer verschiedene Meinungen 
gibt und immer nach dem geeignetsten Ort gesucht wird. Zukünftig wäre die Ein-
beziehung von betroffenen Einwohnern denkbar.  
Als letzten Punkt merkt der Einwohner an, dass sich eine große Pfütze i. H. der 
Schmiede am Anger in Ihlenfeld gebildet hat. Herr Wiskow informiert, dass das 
Wasser zum Dorfteich abfließen sollte und sich die Gemeindearbeiter die betrof-
fene Stelle am nächsten Tag anschauen werden. 
 
 
 

 
 

3 Änderungsanträge zur Tagesordnung  
Es gibt keine Änderungsanträge zur Tagesordnung. 
 
Herr Wiskow übergibt im Anschluss das Wort an den Gast Herrn Steinbruch (He-
raldiker), um über die Entwürfe eines Gemeindewappen auszuführen. Ziel soll es 
sein, eine kleine Auswahl an Wappen zu treffen und den Bürgern in einer Ein-
wohnerversammlung vorzustellen. 
Es werden verschiedene Wappen und deren Bezug zur Vergangenheit vorgestellt. 
Den Gemeindevertretern ist es wichtig, dass alle Ortsteile im Wappen vertreten 
sind. 
 
Herr Albrecht betritt um 18:52 Uhr die Sitzung. Es sind nun 10 von 10 Gemeinde-
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vertretern anwesend.  
Zwei Einwohner verlassen zudem die Sitzung. 
 
Nach anschließender Diskussion über die verschiedenen Varianten der Wappen 
trifft die Gemeindevertretung eine Auswahl und bespricht die gewünschten Ände-
rungen mit dem Heraldiker. 
Herr Steinbruch verlässt um 19:45 Uhr die Sitzung. 
 
 
 

 
 

4 Billigung der Niederschrift der Sitzung vom 22.01.2024  
Die Niederschrift der Gemeindevertretersitzung vom 22.01.2024 liegt den Ge-
meindevertretern vor und wird einstimmig gebilligt. 
 
 
 

 
 

5 Bekanntmachung der nichtöffentlichen Beschlüsse aus 
der Sitzung vom 22.01.2024  

Folgende nichtöffentliche Beschlüsse werden bekannt gegeben: 
• Änderung des Beschlusses VO-34-Fi-23-595 Änderung eines Bauerlaubnis-

vertrages (Radweg) vorzeitiger Verkauf der Tauschflächen (VO-34-Fi-23-
595-1) 

• Änderung des Beschlusses VO-34-Fi-23-602 Tausch von je 2 1/156-Anteilen 
an den Flurstücken 8 und 10/2 der Flur 1 in der Gemarkung Ihlenfeld ge-
gen eine Teilfläche von ca. 275 m² aus dem Flurstück 27/1 der Flur 3 in der 
Gemarkung Ihlenfeld hinsichtlich der Regelungen zu Baugrenze und Be-
bauung/ Bepflanzung (VO-34-Fi-23-602-1) 

• Verkauf einer Teilfläche von ca. 3.400 m² aus dem Flurstück 45/1 der Flur 
3 in der Gemarkung Ihlenfeld sowie der Flurstücke 98/33, 98/34, 98/35, 
98/36, 98/37, 98/38, 98/40, 98/41 und 98/42 der Flur 8 in der Gemarkung 
Ihlenfeld (VO-34-Fi-24-627) 

• Abschluss eines Gestattungsvertrages und Dienstbarkeitsbestellung für ei-
ne Trinkwasser- und Gasmitteldruckleitung, befindlich auf dem Flurstück 
45/1 der Flur 3 in der Gemarkung Ihlenfeld (VO-34-Fi-24-628) 

• Abschluss eines Gestattungsvertrages und Dienstbarkeitsbestellung für ei-
ne Regenwasser- und Schmutzwasserleitung, befindlich auf dem Flurstück 
45/1 der Flur 3 in der Gemarkung Ihlenfeld (VO-34-Fi-24-628-1) 

 
 
 

 
 

6 Bericht des Bürgermeisters  
Der Bürgermeister hat nichts zu berichten. 
 
 
 

 
 

7 Anfragen der Gemeindevertreter  
Herr Pertzsch bemängelt den aktuellen Stand der Straße entlang des geplanten 
Radweges. Zwischen Neuenkirchen und Ihlenfeld ist seit längerer Zeit ein großer 
Absatz in der Straße, welcher vermutlich zu Beschädigungen an den Reifen 
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führen kann. Am 08.02. hat Herr Pertzsch bereits bei der Firma Eurovia angerufen 
und möchte auch demnächst eine Begutachtung seiner Reifen durchführen las-
sen. 
 
Herr Hempel-Idziak informiert darüber, dass sich jemand am Speicher festgefah-
ren hat und fragt, wie es nun mit der Instandsetzung der Fläche weitergeht. 
Herr Wiskow informiert, dass die Polizei vor Ort war und auch der Verursacher 
ermittelt wurde. Dieser hat sich bereits mit den Gemeindearbeitern in Verbin-
dung gesetzt. 
 
 
 

 
 

8 Beschluss zur Aufhebung der Pacht- und 
Pflegevereinbarung vom 07./09.09.2021 sowie 
Abstimmung zum Vertrag zur finanziellen Beteiligung 
von Kommunen an Freiflächenanlagen gemäß § 6 (1) Nr. 
2 EEG 2023 (Bestandsanlagen) 

VO-34-Fi-24-630 

Herr Albrecht ist befangenes Mitglied und enthält sich der Abstimmung. 
Es entsteht anschließend ein Meinungsaustausch zur Änderung der Pacht- und 
Pflegevereinbarung. Die Gemeindevertreter sind sich einig, dass § 1 des Aufhe-
bungsvertrages entfällt. 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde Neuenkirchen beschließt in ihrer heutigen Sitzung die Annahme 
des Vertrages zur finanziellen Beteiligung durch die Solarfeld Ihlenfeld GmbH & 
Co.KG (unter Berücksichtigung des § 1 des Aufhebungsvertrages entfällt). 
 
 
Abstimmungsergebnis: 
 
Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

10 1 10 9 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 

 
 

9 Aufwandsentschädigung für die Wahlhelferinnen und 
Wahlhelfer in den Wahlvorständen für die Europa- und 
Kommunalwahlen am 09.06.2024 

VO-34-ZD-24-631 
 

Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Neuenkirchen beschließt den Wahlhelfe-
rinnen und Wahlhelfern in Abhängigkeit der jeweiligen Funktion bei den anste-
henden Europa- und Kommunalwahlen am 09.06.2024 nachfolgende Aufwands-
entschädigungen zu zahlen. 
 
Bei der in § 14 LKWO M-V genannten Aufwandsentschädigung i. H. v. 35,00 Euro 
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für die Vorsitzenden und 25,00 € für die weiteren Mitglieder handelt es sich um 
einen Mindestbetrag.  
Bei zeitgleicher Durchführung von Europawahlen erstattet der Bund anteilsmäßig 
den Ländern und zugleich den Gemeinden die durch die Wahl veranlassten not-
wendigen Ausgaben. Entsprechend § 49 Abs. 2 LKWG M-V i. V. m. § 50 Abs. 2 
Bundeswahlgesetz gilt dieses auch, wenn die Europawahl und Wahlen nach dem 
Landes- und Kommunalwahlgesetz als verbundene Wahlen am gleichen Tag 
durchgeführt werden. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufwandsentschädigung 

  Bundestags- und Landtagswahl 
Funktion Vorschlag 

inkl. Min-
destbetrag 

Entscheidung der 
Gemeindevertre-

tung inkl. Mindest-
betrag 

Wahlvorsteher/in 80 Euro 80  
stellv. Wahlvor-
steher/in und 
Schriftführer/in 

70 Euro 70  

stellv. Schriftfüh-
rer/in und Beisit-
zer/innen 

60 Euro 60  

 
Verpflegungsgeld 
  
Des Weiteren beschließt die Gemeindevertretung, dass der Wahlvorstand für die 
Wahl am 09.06.2024  
  
[ x ] ein Verpflegungsgeld i. H. v. 200,00 EUR (insgesamt für beide Wahlvorstän-
de zusammen) erhält. 
  
[   ] kein weiteres Verpflegungsgeld erhält. 
  
(zutreffendes bitte ankreuzen und ausfüllen) 

 
Abstimmungsergebnis: 
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Anzahl der 
Mitglieder 

Anzahl befangener 
Mitglieder* 

Davon 
anwesend 

Ja- 
Stimmen 

Nein- 
Stimmen 

Enthaltungen 

10 0 10 10 0 0 
*Mitwirkungsverbot im Sinne des § 24 (1) Kommunalverfassung MV 
 
 

 
 
Vorsitz:  Schriftführung: 

 
   
Falk Wiskow  Kim Wiedemann 
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